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hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 7. März 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Neumann und 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Heitz, Dr. Möller, Hahn und  
Dr. Tegethoff 
 
 
ohne mündliche Verhandlung für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 24. September 2014 geändert. Die Berufung des 
Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Arns-
berg vom 30. April 2012 wird zurückgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungs- und des Revi-
sionsverfahrens.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger ist Jäger und Sportschütze; er besitzt verschiedene Schusswaffen. 

Im Januar 2011 beantragte er, eine halbautomatische Schusswaffe (Büchse), 

die er kurz zuvor unter Vorlage seines Jahresjagdscheins gekauft hatte, in eine 

Waffenbesitzkarte einzutragen. Diese Schusswaffe hat kein eingebautes Maga-

zin; sie kann mit auswechselbaren Magazinen mit unterschiedlicher Patronen-

kapazität benutzt werden. Der Kläger begründete seinen Antrag damit, er wolle 

die Waffe unter Verwendung eines kleinen Magazins mit einer Kapazität von 

zwei Patronen für die Jagd benutzen. Für das jagdliche Schießtraining mit der 

Waffe auf dem Schießstand wolle er ein größeres Magazin einlegen.   

 

Die Kreispolizeibehörde trug die Schusswaffe in eine auf den Kläger ausgestell-

te Waffenbesitzkarte ein und vermerkte dort in der Spalte "Art der Waffe" "halb-

autom. SL-Büchse - 2 Schuss -". Den Antrag des Klägers, den Zusatz 

"2 Schuss" zu streichen, lehnte die Behörde ab. Die Bemerkung sei erforderlich, 

um zu dokumentieren, dass die halbautomatische Schusswaffe für die Aus-
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übung der Jagd nur mit einem Magazin für zwei Patronen zugelassen sei. Ein 

schießsportliches Bedürfnis habe der Kläger nicht geltend gemacht. 

 

Die Klage mit dem Antrag, den Beklagten zu verpflichten, die halbautomatische 

Schusswaffe ohne Einschränkung in die Waffenbesitzkarte einzutragen, hat in 

der Berufungsinstanz Erfolg gehabt. Das Oberverwaltungsgericht hat in den 

Gründen des Berufungsurteils ausgeführt, der Kläger sei zum Besitz der halb-

automatischen Schusswaffe berechtigt, weil er damit die Jagd ausüben könne, 

wenn er ein Magazin mit einer Kapazität von nur zwei Patronen verwende. Das 

jagdgesetzliche Verbot, mit derartigen Waffen, deren Magazin mehr als zwei 

Patronen aufnehmen könne, auf Wild zu schießen, stelle eine Verhaltensanfor-

derung für Jäger dar. Die Bemerkung "2 Schuss" sei nicht eintragungsfähig, 

weil das Waffengesetz nur die Waffenarten der automatischen und halbautoma-

tischen Schusswaffen kenne, ohne nach der Magazinkapazität zu unterschei-

den.  

 

Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten. Er hält die Erteilung der Be-

sitzberechtigung für die halbautomatische Schusswaffe zur Ausübung der Jagd 

mit der Beschränkung, nur ein kleines Magazin zu verwenden, aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit für zulässig. Der Kläger verweist darauf, dass mehrere 

Waffenhersteller halbautomatische Schusswaffen, die ein größeres Magazin 

aufnehmen könnten, auch für die Jagdausübung anböten.  

 

II 

 

Der Senat entscheidet über die Revision mit Einverständnis der Verfahrensbe-

teiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 141 Satz 1, § 125 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

§ 101 Abs. 2 VwGO). Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten auf den maßge-

benden rechtlichen Gesichtspunkt hingewiesen und ihnen Gelegenheit gege-

ben, sich hierzu ergänzend zu äußern. 

 

Die zulässige Revision des Beklagten ist begründet. Das Berufungsurteil ver-

letzt Bundesrecht, nämlich § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 

Buchst. c BJagdG (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Das Waffengesetz erkennt kein 
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waffenrechtliches Bedürfnis von Jägern an dem Besitz von Schusswaffen an, 

deren Benutzung für die Jagd jagdgesetzlich verboten ist (unter 1.). Hierzu ge-

hören halbautomatische Schusswaffen, die ein Magazin mit einer Kapazität von 

mehr als zwei Patronen aufnehmen können (unter 2.). Das Verbot des Besitzes 

dieser Waffen genügt ungeachtet seiner Strafbewehrung den Bestimmtheitsan-

forderungen (unter 3.). Daher kann der Kläger nicht verlangen, dass die streit-

gegenständliche Bemerkung "2 Schuss" in der Waffenbesitzkarte gestrichen 

wird (unter 4.). 

 

1. Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG in der Fassung des Gesetzes zur Neurege-

lung des Waffenrechts vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) wird die Erlaub-

nis zum Erwerb und Besitz von Waffen durch eine Waffenbesitzkarte oder 

durch Eintragung in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte erteilt. Die Karte 

dokumentiert die durch die Erlaubnis verliehene Berechtigung einer Person für 

den Erwerb und Besitz der eingetragenen Waffen. Auf die Erteilung der Er-

werbs- und Besitzerlaubnis besteht ein Anspruch, wenn die Voraussetzungen 

des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 WaffG vorliegen. Hierzu gehört der Nachweis eines 

Bedürfnisses für den Waffenbesitz, d.h. die Glaubhaftmachung eines besonders 

anzuerkennenden Interesses an dem Besitz einer Waffe.  

 

Jäger, die wie der Kläger Inhaber eines Jahresjagdscheins sind, haben ein Be-

dürfnis an dem Erwerb und Besitz der Schusswaffen, die sie für die Ausübung 

der Jagd benötigen (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 8, 13 Abs. 1 WaffG). Diese Jäger 

benötigen keine Erlaubnis für den Erwerb von Langwaffen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 

WaffG). In Bezug auf die Besitzberechtigung für jagdgesetzlich erlaubte Lang-

waffen findet eine Bedürfnisprüfung nicht statt (§ 13 Abs. 2 Satz 2 WaffG). Al-

lerdings gilt diese Freistellung nur für Schusswaffen, die geeignet sind, das an-

erkannte Bedürfnis, die Jagd auszuüben, zu erfüllen. Die Eignung fehlt Schuss-

waffen, deren Benutzung für die Jagd generell verboten ist (BVerwG, Urteil vom 

27. Januar 2016 - 6 C 36.14 - Rn. 10 f.). Jäger dürfen Schusswaffen, zu deren 

Besitz sie berechtigt sind, ohne zusätzliche Erlaubnis in Gestalt eines Waffen-

scheins bei der befugten Ausübung der Jagd führen und mit ihnen schießen 

(§ 10 Abs. 4 Satz 1, § 13 Abs. 6 Satz 1 WaffG). 
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Ein Bedürfnis für den Besitz einer Schusswaffe für die Ausübung der Jagd setzt 

nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG voraus, dass die Waffe nach dem Bundesjagdge-

setz in der zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Fassung nicht verboten ist. 

Diese Regelung statuiert ein generelles Besitzverbot für Schusswaffen, die Jä-

ger aufgrund eines jagdgesetzlichen Verbots für die Ausübung der Jagd nicht 

benutzen, d.h. mit denen sie nicht auf jagdbare Tiere schießen dürfen. Ihnen 

darf eine Erlaubnis für den Besitz einer derartigen Waffe nicht erteilt werden. 

Dagegen gilt das gesetzliche Verbot des § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG nicht für 

Schusswaffen, die lediglich für eine bestimmte Art der Jagdausübung oder eine 

bestimmte jagdliche Vorgehensweise nicht eingesetzt werden dürfen.  

 

Dieser Bedeutungsgehalt des § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG folgt aus dem Wortlaut 

der Regelung und der Gesetzessystematik: Das gesetzliche Verbot bezieht sich 

auf die zu erwerbende Schusswaffe als solche und nicht auf bestimmte Mög-

lichkeiten ihrer Verwendung. Auch lässt sich ein generelles Verbot des Besitzes 

bestimmter Schusswaffen für Jäger mit deren gesetzlich anerkanntem Bedürf-

nis an der Ausübung der Jagd mit Schusswaffen nur in Einklang bringen, wenn 

feststeht, dass die Verwendung der Waffen für diesen Zweck ausgeschlossen 

ist.  

 

Das Besitzverbot für jagdgesetzlich verbotene Schusswaffen nach § 13 Abs. 1 

Nr. 2 WaffG schließt auch aus, deren Besitz für das Training im jagdlichen 

Schießen im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 WaffG zu gestatten. Auch insoweit 

besteht ein waffenrechtliches Bedürfnis nur, wenn beide tatbestandlichen Vor-

aussetzungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WaffG kumulativ vorliegen. Dies 

ergibt sich zwingend daraus, dass beide Bestandteile der Vorschrift durch das 

Wort "und" verbunden sind. 

 

2. Ein generelles Besitzverbot im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG enthält 

§ 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG für halbautomatische oder automatische 

Waffen, die mehr als zwei Patronen in das Magazin aufnehmen können. Nach 

dieser jagdgesetzlichen Regelung ist verboten, mit solchen Waffen auf Wild zu 

schießen. Die inhaltliche Reichweite dieses Verbotstatbestands ist nicht darauf 

beschränkt, Jägern als Verhaltenspflicht aufzugeben, mit halbautomatischen 
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Schusswaffen nur dann auf Wild zu schießen, wenn sie ein nur zwei Patronen 

fassendes Magazin eingelegt haben. Vielmehr dürfen sie mit halbautomati-

schen Waffen, die auch für ein größeres Patronenmagazin geeignet sind, die 

Jagd nicht ausüben. Das Einlegen eines Magazins mit einer Kapazität von nur 

zwei Patronen führt nicht dazu, dass mit der halbautomatischen Waffe auf Wild 

geschossen werden darf.   

 

Regelungsgegenstand des § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG ist die Aus-

übung der Jagd. Das in der Regelung genannte Schießen auf Wild gehört als 

ein prägender Bestandteil zur Jagd. Dies findet gesetzessystematisch Ausdruck 

in den Begriffsbestimmungen des Bundesjagdgesetzes: Nach § 1 Abs. 4 

BJagdG erstreckt sich die Jagdausübung auf das Aufsuchen, Nachstellen, Er-

legen und Fangen von Wild. Das Schießen auf Wild dient dazu, es zu erlegen. 

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 BJagdG sind unter dem Begriff Wild wildlebende Tiere, 

die dem Jagdrecht unterliegen, zu verstehen. Die Tierarten sind in § 2 Abs. 1 

BJagdG aufgeführt; Absatz 2 ermächtigt die Länder, weitere Tierarten zu be-

stimmen. Demzufolge ist jagdgesetzlich festgelegt, dass die Ausübung der Jagd 

das Schießen auf Tiere umfasst, die jagdgesetzlich als Wild bestimmt sind.  

 

In Bezug auf die Waffenarten knüpft der Verbotstatbestand des § 19 Abs. 1 

Nr. 2 Buchst. c BJagdG an die waffengesetzlichen Begriffsbestimmungen an: 

Nach Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.2 der Anlage 1 zum Waffengesetz, die 

nach § 1 Abs. 4 WaffG Bestandteil dieses Gesetzes ist, sind auch halbautoma-

tische Schusswaffen dadurch gekennzeichnet, dass sie nach Abgabe eines 

Schusses selbständig erneut schussbereit werden. Bei ihnen muss für jeden 

Schuss der Abzug erneut betätigt werden. Es hängt von der Kapazität des ein-

gelegten Patronenmagazins ab, wie viele Schüsse abgegeben werden können, 

ohne nachzuladen.  

 

Bereits der Wortlaut des § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG spricht entschei-

dend dafür, dass die Regelung die Ausübung der Jagd mit solchen halbautoma-

tischen Waffen verbietet, die nach ihrer baulichen Beschaffenheit auch mit ei-

nem mehr als zwei Patronen fassenden Magazin betrieben werden können: 

Gegenstand des Verbots sind nach dem Gesetzeswortlaut Waffen mit näher 
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bezeichneten Eigenschaften. Daraus folgt, dass das Verbot nicht an das Ver-

halten des Jägers, sondern an die bauliche Beschaffenheit der Schusswaffe 

anknüpft. Auch lässt der Gebrauch des Wortes "kann" den Schluss zu, dass es 

für das Verbot halbautomatischer Waffen ausreicht, dass das Schießen mit ei-

nem größeren, mehr als zwei Patronen fassenden Magazin möglich ist.   

 

Die Auslegung des § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG als generelles Verbot 

der Verwendung halbautomatischer Waffen mit größerer Magazinkapazität für 

die Jagd entspricht auch dem Normzweck. Es liegt auf der Hand, dass das Ver-

bot sicherstellen soll, dass Tiere unter Beachtung der allgemein anerkannten 

Anforderungen an eine waidgerechte Jagd erlegt werden. Die Waidgerechtig-

keit fordert, dass ein Tier nicht unnötig leidet. Daher soll es möglichst mit dem 

ersten Schuss getötet werden; "Dauerbeschuss" gilt es zu vermeiden. Um die 

Beachtung dieser jagdethischen Vorgabe mit hinreichender Sicherheit zu ge-

währleisten, ist es geboten, für die Reichweite des Verbots auf die abstrakte 

Verwendungsmöglichkeit einer halbautomatischen Schusswaffe abzustellen. In 

diese Richtung weist auch der waffengesetzliche Grundsatz der Gefahrenvor-

sorge. Es ist ein zentrales Anliegen des Gesetzgebers, das Risiko einer nicht 

sachgerechten Verwendung von Schusswaffen durch vorbeugende Maßnah-

men soweit als möglich zu minimieren (stRspr; vgl. zuletzt BVerwG, Urteil vom 

16. März 2015 - 6 C 31.14 [ECLI:DE:BVerwG:2015:160315U6C31.14.0] - 

Buchholz 402.5 WaffG Nr. 106 Rn. 14).  

 

Schließlich wird die Bedeutung des § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c) BJagdG als 

waffenbezogener Verbotstatbestand durch die Entstehungsgeschichte bestätigt, 

die wiederum den Normzweck deutlich macht. Die Regelung wurde durch das 

Zweite Gesetz zur Änderung des Bundesjagdgesetzes vom 28. September 

1976 (BGBl. I S. 2841) mit Wirkung vom 1. April 1977 eingeführt, um die Vor-

aussetzungen für den Beitritt der Bundesrepublik zu bestehenden oder in Vor-

bereitung befindlichen internationalen Konventionen über den Artenschutz zu 

schaffen (BT-Drs. 7/4285 S. 14). Nach dem Inkrafttreten war es der Bundesre-

publik möglich, das Übereinkommen vom 19. September 1979 über die Erhal-

tung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 

Lebensräume (Berner Konvention) zu ratifizieren (vgl. Zustimmungsgesetz vom 
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17. Juli 1984, BGBl. II S. 618). Nach Art. 8 dieser Konvention verpflichten sich 

die Vertragsstaaten unter anderem, die Verwendung von Mitteln zu verbieten, 

die zum wahllosen Fangen und Töten geeignet sind. Nach Anhang IV der Kon-

vention zählen zu den verbotenen Mitteln halbautomatische und automatische 

Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen kann. Dem Verbot 

unterfallen alle Schusswaffen, die für die Verwendung eines größeren Patro-

nenmagazins geeignet sind. Die Bundesrepublik hat sich völkerrechtlich ver-

pflichtet, dieses Verbot innerstaatlich umzusetzen. Diese Pflicht wird durch die 

hierfür geschaffene Regelung des § 19 Abs. 1 Nr. 2 c BJagdG nur erfüllt, wenn 

sie nicht als Verhaltensgebot für Jäger, sondern als Verbot bestimmter Schuss-

waffen für die Ausübung der Jagd verstanden wird.  

 

Aus den vorstehenden Gründen teilt der Senat die Auffassung nicht, "die Waffe 

als solche", d.h. ohne Magazin, werde von dem Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 2 

Buchst. c BJagdG nicht erfasst, weil das Magazin nicht Bestandteil der Waffe 

sei (vgl. Gade/Stoppa, WaffG, 2011, § 13 Rn. 18; Apel/Bushart, Waffenrecht, 

Bd. 2, 3. Aufl., 2004, § 13 WaffG, Rn. 8). Der Verbotstatbestand knüpft aus-

schließlich an die bauliche Beschaffenheit der Waffe, nämlich an deren Eignung 

für die Verwendung eines größeren Patronenmagazins an. Daher ist unerheb-

lich, dass das Magazin nicht als wesentlicher Teil der Schusswaffe gilt, weil es 

nicht in der Liste in Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.3.1 der Anlage 1 zu § 1 

Abs. 4 WaffG aufgeführt ist.  

 

3. Das sich aus § 13 Abs. 1 Nr. 2 WaffG, § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c BJagdG 

ergebende Verbot, halbautomatische Waffen mit größerer Magazinkapazität für 

die Ausübung der Jagd zu besitzen, verstößt ungeachtet seiner Strafbewehrung 

durch die Bezugnahme in § 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG nicht gegen den verfas-

sungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG. Verweist ein 

Straftatbestand mit Blankettcharakter auf ein verwaltungsrechtliches Verbot, 

muss der gesetzliche Verbotstatbestand den Bestimmtheitsanforderungen ge-

nügen. Dies ist der Fall, wenn sich Inhalt und Reichweite des Verbots mit Hilfe 

allgemeiner Auslegungsregeln erschließen lassen (stRspr; BVerfG, Beschluss 

vom 23. Oktober 1985 - 1 BvR 1053/82 - BVerfGE 71, 108 <114 f.>; Kammer-

beschluss vom 28. April 2009 - 1 BvR 224/07 - NVwZ 2009, 905 Rn. 12; 
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BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2009 - 7 C 4.09 - Buchholz 418.9 TierSchG 

Nr. 19 Rn. 19). Wie unter 2. dargestellt, ergibt sich die Bedeutung des § 19 

Abs. 1 Nr. 2 c BJagdG als Verbot der Ausübung der Jagd mit halbautomati-

schen Waffen, die die Verwendung eines Magazins mit einer Kapazität von 

mehr als zwei Patronen ermöglichen, aus Wortlaut, Normzweck und Entste-

hungsgeschichte der Regelung.  

 

4. Nach alledem kann der Kläger sein Rechtsschutzziel, die Besitzerlaubnis für 

die erworbene halbautomatische Schusswaffe zu dem Zweck der Ausübung der 

Jagd durch deren Eintragung in die Waffenbesitzkarte ohne die zusätzliche 

Bemerkung "2 Schuss" zu erhalten, nicht erreichen. Dies folgt schon daraus, 

dass diese Waffe nicht eingetragen werden kann, weil sie einem generellen 

gesetzlichen Erwerbs- und Besitzverbot für jagdliche Zwecke unterliegt. Der 

Kläger hat in seiner Eigenschaft als Jäger kein zum Besitz berechtigendes waf-

fenrechtliches Bedürfnis.   

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

 

Neumann     Dr. Heitz    Dr. Möller  

 

   Hahn     Dr. Tegethoff 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Revisionsverfahren auf 5 000 € 

festgesetzt (§ 47 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 2 GKG).  

 

 

Neumann     Dr. Heitz    Dr. Tegethoff  
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